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Das deutsche Grundgesetz aus französischer Sicht

von

Prof. Dr. Constance Grewe*, Universität Straßburg

Das GG, obwohl anfänglich bloß ein Provisorium, ist nunmehr schon 60 Jahre alt 
und hat, trotz mannigfaltiger textlicher Änderungen, trotz zahlreicher verfassungs-
gerichtlicher Fortentwicklungen, seine Grundausrichtung beibehalten. Wie sieht 
und beurteilt man in Frankreich diese Verfassung, ihre Auslegung und Anwen-
dung?

1. Die Beantwortung dieser Frage erfordert ein behutsames Herantasten. Zunächst 
ist festzuhalten, dass die deutsche Sprache1 und vor allem die juristische Fachsprache 
hier ein erstes nicht zu unterschätzendes Hindernis darstellt. Viele französische Stu-
dierende geben zu, dass sie zwar Deutsch gelernt haben, doch unfähig sind, eine 
deutsche Gerichtsentscheidung zu verstehen. Von daher ist es leicht zu begreifen, dass 
das Verfassungsrecht der USA und des Vereinigten Königreichs spontan mehr Inter-
esse erwecken als das deutsche. Außerdem existiert eine französische Version des 
Grundgesetzes zwar bereits seit geraumer Zeit, die wichtigsten Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts aber werden erst seit kurzem auf Englisch und fast über-
haupt nicht auf Französisch übersetzt2. Zudem kann man kaum erwarten, dass die 
eigenen – hier die deutschen – Entwicklungsphasen in ihren Feinheiten im Ausland 
– in Frankreich – wahrgenommen werden, so wie auch die Veränderungen des fran-
zösischen Rechts und der Lehre kaum oder nur zögernd in Deutschland Beachtung 
fi nden.

2. Diese Betrachtungen führen zur Frage, wie der Blickwinkel bestimmt werden 
soll, mit anderen Worten, welche Art von Kommunikation die Sicht des Grundge-
setzes impliziert. Schematisch kann es sich hier um drei Intensitätsgrade handeln: 
Kenntnisnahme des deutschen Verfassungsrechts, also Information vor allem; Dialog 
und Einfl uss, die auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruhen; und schließlich Ge-
dankenaustausch, d. h. eine regelrechte Auseinandersetzung mit dem anderen Sys-

* Professorin an der Universität Strasbourg, Institut de recherche Carré de Malberg (IRCM).
1 Bekanntlich lernen immer weniger Franzosen Deutsch und immer weniger Deutsche Franzö-

sisch.
2 Siehe die Website des Bundesverfassungsgerichts. Dagegen wird die Website des französischen 

Verfassungsrats seit mehreren Jahren auch in einer deutschen und einer englischen Version angeboten.

60 Jahre deutsches Grundgesetz
(Zweite Folge)



2 Constance Grewe

tem. Die Kenntnisnahme von einem ausländischen Recht stellt sich vor allem als eine 
quantitative Frage der „Berichterstattung“ dar. Sie ist die unabdingliche doch unge-
nügende Voraussetzung für eine Meinungsbildung über das andere System, d. h. für 
eine Beurteilung des deutschen Grundgesetzes aus französischer Sicht. Dialog, Ein-
fl uss und Gedankenaustausch hingegen bilden qualitative Faktoren, die ein Wissen 
voraussetzen, ein Gespräch anknüpfen und in eine Auseinandersetzung mit der an-
deren Rechtsordnung münden. Sie hängen eng mit der eigenen Rechtskultur zusam-
men und mit dem, was als interessant und/oder veränderungswürdig empfunden 
wird. Die quantitativen und qualitativen Aspekte lassen sich jedoch nur schwer tren-
nen, sie stehen in einer permanenten Interaktion. Die Berichterstattung geht teils der 
Meinungsbildung voraus, hängt aber teilweise auch von der Meinung ab: Es wird vor 
allem informiert über das, was aus eigener Sichtweise erwähnenswert erscheint.

3. Schließlich ist klarzustellen, wer in diesem Fall die französische Sicht verkör-
pern soll. Die feinste Sicht ist natürlich die der französischen Spezialisten für deutsches 
Recht; sie erscheint jedoch nicht repräsentativ genug. Am anderen Extrem befi nden 
sich diejenigen, die eine juristische Grundausbildung absolviert haben, doch keinen 
spezifi sch juristischen Beruf ausüben; deren Sicht scheint ebenfalls an mangelnder 
Repräsentativität, diesmal der Aussagekraft ihrer Meinungen, zu leiden. Bleiben also 
die Praxis, in erster Linie Richter und Anwälte, sowie die Lehre. Sie sollen hier im 
Vordergrund stehen, wobei die Äußerungen der ersteren viel seltener sind und oft 
nur mittelbar in die juristische Öffentlichkeit dringen, während die Aufgabe der 
Lehre darin besteht, Wissen zu verbreiten und zu vermitteln; insofern erscheint sie 
als „erstverantwortlich“ für den Blick auf Deutschland. Die französische Lehre hat 
sich jedoch mindestens ebenso verändert und entwickelt wie die deutsche. Infolge-
dessen würde ich wagen zu behaupten, dass die französische Sicht des Grundgesetzes 
mehr von der Entwicklung der französischen Verfassungslehre, der -rechtsprechung 
und des -rechts abhängt als von den Veränderungen des Grundgesetzes, der deut-
schen Rechtsprechung oder Lehre.

4. Die verschiedenen Vorstellungen vom deutschen Grundgesetz, bildlicher die 
verschiedenen Brillen, aus denen dieses gesehen wird, sollen in den folgenden Aus-
führungen in vier Etappen geschildert werden: Die erste einer fast völligen Blind-
heit, in der das Grundgesetz weitgehend ignoriert wird, dauert von den Nachkriegs-
jahren bis kurz nach Inkrafttreten der Verfassung der V. Republik (1949–1965). Die 
verzerrte Sicht der zweiten Etappe, gekennzeichnet durch ihre vornehmlich politik-
wissenschaftliche Orientierung, erstreckt sich von 1965 bis circa 1975/1980. In der 
dritten fi ndet eine beträchtliche Annäherung statt; die französische Lehre fi ndet zum 
substanziellen Recht zurück, indem sie sich besonders auf die Rechtsprechung kon-
zentriert. Diese Phase dauert heute noch an, so dass die vierte Etappe entweder in der 
Zukunft liegt – dies ist die optimistische Annahme – oder eine Utopie darstellt – eine 
etwas pessimistischere Perspektive –, jedenfalls zeigen möchte, was in der gegenwär-
tigen Kommunikation noch fehlt.
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I. Blindheit: die Brille der Nachkriegszeit (1949–1960)

Wie bezeichnend, dass der deutsch-französische Gedankenaustausch am intensivs-
ten nach 1871 war, zu einem Zeitpunkt, wo die Franzosen einen Krieg gegen 
Deutschland verloren hatten, aber auch das vergleichende öffentliche Recht entdeckt 
wurde. Bedeutende französischsprachige Juristen, wie Duguit, Esmein, Carré de 
Malberg und Mirkine-Guetzevitch halten in dieser Epoche den Kontakt mit deut-
schen Kollegen aufrecht und berichten dem französischen Publikum in kritischen 
Kommentaren3. Diese Periode endet mit dem zweiten Weltkrieg. Diesmal hat 
Deutschland verloren; das Zeitalter der großen Klassiker und des Gedankenaus-
tausches ist vorbei. Der Akzent liegt in beiden Ländern auf der Beschäftigung mit 
dem nationalen Recht. In der Folgezeit fi ndet eine regelrechte bibliographische In-
fl ation statt, die bewirkt, dass der einzelne Autor bedeutend weniger Einfl uss ausübt: 
Duguit, Esmein und alii müssten sich also verzehnfachen, um annähernd denselben 
Dialog hervorzubringen.

Die Periode von 1949 bis 1960/65 zeichnet sich durch eine vor allem institutio-
nelle Ausrichtung der französischen Lehre aus, die natürlich auch durch die Labilität 
der IV. Republik bedingt war. Infolgedessen bestand kaum ein Interesse für das deut-
sche Verfassungsrecht. Die IV. Republik steht für Schwäche des politischen Systems, 
sowohl im Innern als auch im Äußern. Man denke an die gravierenden Probleme mit 
den Kolonien, an den Krieg in Indochina und später den Algerienkrieg. Andere 
Charakteristika der IV. Republik sind Regierungsinstabilität, Vielzahl der politischen 
Parteien und andauernde Diskussionen über Verfassungsänderungen, die die ge-
wünschte Stabilität fördern sollten. Diesem schwachen vom Vorrang des Parlaments 
bestimmten Regime folgte dann 1958 im Zuge des Algerienkrieges die V. Republik, 
im Gegensatz zu der IV. von der Aufwertung der Exekutive und einer beeindrucken-
den Stabilität geprägt.

Die Lehre war nach dem zweiten Weltkrieg verständlicherweise ganz auf das eige-
ne System und dessen augenscheinliche Mängel fi xiert. Die juristische Standardlite-
ratur, d. h. die gängigen Lehrbücher4 und die Veröffentlichungen der größten Zeit-

3 Siehe dazu M. Schönberger, Penser l’Etat dans l’Empire et la République: Critique et réception 
de la conception juridique de l’Etat de Laband chez Carré de Malberg, in: Annales de la Faculté de droit de 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1997, 255.

4 Es wurden die gängigsten Lehrbücher von 1949 bis heute ausgewertet:
Aus den 40er und 50er Jahren: G. Burdeau, Cours de droit constitutionnel, L. G. D. J., 3.  Aufl . 1944; G. 

Liet-Veaux, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Rousseau, 1949; J. Laferriere, Manuel de droit 
constitutionnel, Domat-Montschrestien, 2.  Aufl . 1947; G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 
Sirey 1949; R. Pinto, Eléments de droit constitutionnel, 2.  Aufl . Morel & Corduant, Lille 1952; G. Bur-
deau, Manuel de droit constitutionnel, 6.  Aufl . L. G. D. J., 1952; M. Duverger, Droit constitutionnel et institu-
tions politiques, P. U. F. Thémis, 1955.

Aus den 60er Jahren: M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7.  Aufl . P. U. F. Thé-
mis, 1963; A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchestien/Domat, 1965; P. La-
lumiere, A. Demichel, Les régimes parlementaires européens, P. U. F. Thémis, 1966.

Aus den 70er Jahren: M. Prelot, Institutions politiques et droit constitutionnel, 5.  Aufl . PrécisDalloz, 
1972; P. Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, 3.  Aufl . Masson, 1974; J. Cadart, Institutions 
politiques et droit constitutionnel, 2 Bände., L. G. D. J., 1975; G. Bureau, Droit constitutionnel et institutions 
politiques, 17.  Aufl . L. G. D. J., 1976; M.-H. Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, 3.  Aufl . 
L. G. D. J., 1977.
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schriften5 bezeugen dies in erstaunlicher Übereinstimmung. Das Verfassungsrecht 
wurde in fast allen Lehrbüchern nach ähnlichen Mustern und Gliederungen behan-
delt. Dies hatte seinen Grund darin, dass es bis 1968 nationale in ministeriellen Ver-
ordnungen geregelte Lehrprogramme für das juristische Studium gab. In einer Re-
form von 19546 zur juristischen Grundausbildung wurde eine Vorlesung über Verfas-
sungsrecht in den beiden ersten Semestern vorgeschrieben, deren Programm 
folgendermaßen formuliert war: Allgemeine Theorie des Verfassungsrechts, die 
Grundrechte, die wichtigsten ausländischen politischen Systeme – meist die USA, 
Großbritannien und oft die Schweiz –, französische Verfassungsgeschichte, das gel-
tende Verfassungsrecht. Die Reform von 19627 behält diese Grundzüge bei, führt 
allerdings das verfassungsrechtliche Programm sehr viel detaillierter auf.

Zu dieser Zeit wecken also das Ausland im Allgemeinen und Deutschland im Be-
sonderen kaum die Aufmerksamkeit der französischen Verfassungsrechtler. Der 
deutsch-französische Dialog ist abgebrochen. Die Auswertung der juristischen Stan-
dardliteratur ergibt, dass auch die Berichterstattung durch die Lehrbücher zum groß-
en Teil unterbrochen ist, so dass nur in Monographien8 Informationen über das 

Aus den 80er Jahren: M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Bd.  1, Les grands systè-
mes politiques, 16.  Aufl . P. U. F. Thémis, 1980; Ch. Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques, 2 
Bände, 2. und 3.  Aufl . Cujas, 1982 und 1988; Ch. Debbasch, J. Bourdon, J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Economica, 1983; J. Gicquel, A. Hauriou, Droit constituti-
onnel et institutions politiques, 8.  Aufl . Montchrestien/Domat, 1984; B. Chantebout, Droit constitutionnel 
et Science politique, 8.  Aufl . A. Colin, coll. U, 1988.

Aus den 90er Jahren: M. Prelot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11.  Aufl . 
Précis Dalloz, 1990; M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Bd.  1, Les grands systèmes 
politiques, 18.  Aufl . P. U. F. Thémis, 1990; Ph. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, P. U. F. 
Droit fondamental, 1990, 2.  Aufl . 1998; B. Chantebout, Droit constitutionnel et Science politique, 10.  Aufl . 
A. Colin, coll. U, 1991 und 15.  Aufl . 1998; Y. Meny, Politique comparée, 3.  Aufl . Montchrestien/Domat, 
1991 und 5.  Aufl . 1996; Le Mong Nguyen, Les systèmes démocratiques contemporains, 3.  Aufl . STH, 1992; 
O. Duhamel, Les démocraties, Le Seuil/Points, 1993; J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions poli-
tiques, 12.  Aufl . Montchrestien/Domat, 1993 und 14.  Aufl . 1995; D. Turpin, Droit constitutionnel, 2.  Aufl . 
P. U. F. 1er cycle, 1994; G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, 24.  Aufl . L. G. D. J., 
1995; Ph. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7.  Aufl . L. G. D. J., 1995; C. Lecclercq, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, 9.  Aufl . Litec, 1995; P. Pactet, Institutions politiques, Droit cons-
titutionnel, 15.  Aufl . A. Colin, coll. U, 1996; H. Portelli, Droit constitutionnel, Dalloz/Cours, 1996; E. 
Zoller, Droit constitutionnel, 2.  Aufl . P. U. F. coll. Droit Fondamental, 1999.

Aus den Jahren 2000 bis 2009: D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, 2 Bde, Bd.  1, 
Théorie générale, Les grands régimes étrangers, 2.  Aufl . A. Colin, 2001; V. Constantinesco, S. Pierre-
Caps, Droit constitutionnel, 3.  Aufl . Themis P. U. F. 2007; L. Favoreu, P. Gaia, R. Ghevontian, J.-L. 
Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, 7.  Aufl . Précis Dalloz 2004; A.-M. 
Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Economica 2007; B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit constitutionnel, 
P. U. F. coll. Droit Fondamental, 2004; D. Rousseau, A. Viala, Droit constitutionnel, Montchestien, 
Pages d’Amphi 2004.

5 Die für das Verfassungsrecht wichtigsten Zeitschriften sind die R. D. P. (Revue du droit public et de la 
science politique), seit 1990 die RFDC (Revue française de droit constitutionnel) und die AIJC (Annuaire inter-
national de justice constitutionnelle).

6 Verordnung vom 27.  3. 1954, D. n°  54–343, JO 28. März, 2966.
7 Verordnung vom 6.  7. 1962, D. n°  62–767, geändert durch ein Arrêté vom 8. August 1962, JO 10. 

August 1962, 7973.
8 Ohne hier die gesamte französische Bibliographie über deutsches Verfassungsrecht aufnehmen zu 

können, seien einige besonders wichtige oder bekannte Bücher genannt: Ch. Eisenmann, Bonn et Wei-
mar: deux constitutions de l’Allemagne, La Documentation française Nr.  1337, 1950; C. Lassalle, Le fédé-
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Grundgesetz, den Föderalismus, die Verfassungsgerichtsbarkeit und den Bundeskanz-
ler zu fi nden sind und nur in einzelnen Zeitschriftenartikeln9 über Verfassungsge-
richtsbarkeit, Parlamentarismus, Wahlverfahren und Bundepräsident berichtet wird.

II. Verzerrung: die Brille der Politologie (1965–1975)

Später, ungefähr zu Beginn der V. Republik (1960–1965), beginnen die franzö-
sischen Juristen, sich für ausländische Systeme zu öffnen. Die Verfassungslehre ten-
diert zunehmend zu politikwissenschaftlichen Analysen der Institutionen; diejenigen 
Verfassungsrechtler, deren Interesse eher einer juristischen Dogmatik gilt, wechseln 
zu diesem Zeitpunkt zum Verwaltungsrecht über. Für die politologische Tendenz ist 
das Lehrbuch von M. Duverger10 besonders repräsentativ.

Obwohl den Universitäten 1968 eine gewisse wissenschaftliche und pädagogische 
Autonomie11 verliehen wurde, hielt sich die Mehrzahl der Hochschullehrer und da-
mit auch der Lehrbücher an das frühere Programm. Dieses dominiert auch heute 
noch, erst in letzter Zeit weichen mehr Autoren von diesem Schema ab12. Dies hat 
zur Folge, dass die Darstellung des ausländischen vom französischen Recht getrennt 
wird und insoweit die Vergleiche sowohl mit dem französischen Recht als auch mit 
der allgemeinen Theorie nicht unbedingt begünstigt werden. Der dem ausländischen 
Recht gewidmete Teil ist je nach Geschmack des Autors mehr oder weniger ausführ-
lich. Wie wird nun das deutsche Grundgesetz in dieser Literatur dargestellt?

Der Anbruch der V. Republik und die fortschreitend politikwissenschaftliche Ori-
entierung der Lehre bewirken, dass die neuen Lehrbücher oder die Neuaufl agen der 
früheren das Grundgesetz erwähnen und kurz darstellen (circa 4 Seiten). Besonders 
zu bemerken ist hier das 1966 erschienene Buch von P. Lalumière et A. Demichel 
über die europäischen parlamentarischen Regierungssysteme13, das sowohl die Neu-
orientierung der Lehre dokumentiert als auch die substanziellsten Ausführungen 
zum deutschen Verfassungsrecht enthält. Was in dieser Phase die französische Lehre 
besonders beschäftigt, ist die Frage, inwieweit rechtliche Regelungen das Spiel der 

ralisme dans la République fédérale allemande, Paris 1954; Chenut, La justice constitutionnelle en Allemagne et 
le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, Thèse Paris 1956; A. Grosser, La démocratie de Bonn, A. Colin, 
Paris 1958; J. de Solages, Les institutions fédératives de l’Allemagne occidentale, Reims 1959; J. Amphoux, 
Le Chancelier fédéral dans le régime constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne, L. G. D. J., Paris 
1962.

9 So insbesondere: C. Lassalle, Le Tribunal constitutionnel fédéral et la réorganisation des Länder 
en Allemagne du Sud-Ouest, R. D. P. 1952, 396; C. Lassalle, Les limites du contrôle de constituti-
onnalité des lois en Allemagne occidentale, R. D. P. 1953, 106; K. Loewenstein, La constitutionnalité 
des traités instituant la CED aux termes de la Constitution de Bonn, R. D. P. 1955, 632; G. Heraud, 
L’arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 4 mai 1955 et le statut de la Sarre, R. D. P. 1955, 
880; W. Leisner, La conception du politique selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle alle-
mande, R. D. P. 1961, 754.

10 M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7.  Aufl . P. U. F. Thémis, 1963.
11 Gesetz Nr.  68-978 vom 12. November 1968, JO 13.  11. 1968, 10579 bestätigt durch das Gesetz 

Nr.  84-52 vom 26. Januar 1984, JO 27.  1. 1984, 431.
12 So vor allem die Lehrbücher von Favoreu et alii, von Constantinesco/Pierre-Caps und von 

Zoller.
13 P. Lalumiere, A. Demichel, Les régimes parlementaires européens, P. U. F. Thémis, 1966.
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politischen Kräfte zu bändigen oder gar zu ändern vermögen. In ihrer großen Mehr-
zahl umgehen jedoch die Kommentatoren die Antwort auf diese Frage mit dem 
Hinweis auf das gute Funktionieren des deutschen politischen Systems, das diese Art 
von Rationalisierungsinstrumente nicht braucht14. Dies gilt insbesondere für das als 
besonders einfallsreich gelobte deutsche System des Misstrauensvotums15, was aber 
gleichzeitig als heterodox in einem parlamentarischen Regierungssystem betrachtet 
wird, vor allem in der Verbindung mit dem Gesetzesnotstand, eine andere in franzö-
sischen Lehrbüchern vorgestellte Institution. Sodann gilt die Aufmerksamkeit fran-
zösischer Autoren dem deutschen Parteiensystem und deren Koalitionen. Stärker 
juristische Problemkreise wie der Föderalismus, die Verfassungsgerichtsbarkeit, das 
Verfassungskonzept oder die Grundrechte sind zu diesem Zeitpunkt in der franzö-
sischen Standardliteratur abwesend.

So ist es auch nicht verwunderlich, wenn bis zu den 80iger Jahren etwaige Ent-
wicklungen des deutschen Grundgesetzes, z. B. die zunehmenden Bundeskompe-
tenzen im Föderalismus, höchstens von Spezialisten16 wahrgenommen werden. Dies 
ändert sich Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre.

III. Annäherung: die Brille der Gerichtsentscheidungskommentare 
(1975/80–2009)

Die Rückbesinnung auf das substanzielle Recht und damit auch auf das verglei-
chende Recht fi ndet erst statt, nachdem sich der französische Verfassungsrat dazu 
entschieden hat, die Menschen- und Bürgerrechtserklärungen in die Verfassungs-
kontrolle zu integrieren17 (1971). Damit wird dem deutsch-französischen Dialog ein 
neues Fenster geöffnet, auch wenn viele Hindernisse noch immer die Tür versper-
ren.

1. Das französische Verfassungsrecht hat seit den 70iger Jahren viele Verände-
rungen erfahren, die nichtsdestotrotz von seiner Stabilisierung zeugen. Zum Einen 
sind in diesem Zusammenhang die Reformen der Dezentralisierung18 zu erwähnen, 
die den klassischen französischen Zentralismus weitgehend abgeschwächt haben. 
Diese Reform hätte die französischen Juristen dazu bewegen können, sich intensiver 

14 Eine der seltenen Debatten über das Verhältnis zwischen Politik und Recht fand Anfang der 
90iger Jahre in der Zeitschrift „Le Débat“ statt: „Le Droit contre la Politique“, 1991, 158.

15 Diese Insitution ist jedoch später in mehreren französischen Gebietskörperschaften übernommen 
worden; so in Korsika (Gesetz Nr.  91-428 vom 13. Mai 1991, JO 14. Mai, 6318) und im französischen 
Polynesien (Gesetz Nr.  84-820 vom 6. September 1984 JO 7. September, 2831).

16 Siehe insbesondere den ausführlichen Artikel von M. Fromont: R. D. P. 1970, 535 sowie die 
Bücher von C. Autexier, L’administration de l’enseignement en République fédérale d’Allemagne, L. G. D. J., 
Paris 1974; A. Moster, Ph. Marcesson, J. Anastopoulos, Etudes et documents de droit budgétaire fédéral 
(Allemagne fédérale, Etats-Unis, U. R. S. S.), L. G. D. J., Paris 1974; C. Grewe, Le fédéralisme coopératif en 
République fédérale d’Allemagne, Economica, Paris 1981.

17 Darüber näher C. Grewe, „Die Grundrechte und ihre richterliche Kontrolle in Frankreich“, 
EuGRZ 2002, 209.

18 Den wichtigen gesetzlichen Reformen der Jahre 1981 bis 1983 folgte 2003 eine Verfassungsände-
rung (Verfassungsgesetz Nr.  2003-276 vom 28. März 2003, JO 29. März, 5568) über die dezentralisier-
te Organisation der französischen Republik.



7Das deutsche Grundgesetz aus französischer Sicht

mit dem deutschen Föderalismus zu befassen; dies ist teilweise19 geschehen, doch 
hauptsächlich mit dem Blick auf Europa20. Ein zweites Reformpaket betrifft die Ver-
fassungsgerichtsbarkeit21 mit dem Ausbau der Anrufungsmöglichkeiten des Gerichts 
durch die Opposition und kürzlich (2008) die Einführung einer konkreten Nor-
menkontrolle22. In der Tat wächst das Interesse für die Verfassungsgerichtsbarkeit in 
diesem Zeitraum beträchtlich. Eine dritte besonders wichtige Änderungsreihe befasst 
sich mit Europa23 und hat die Ermächtigungen zu den verschiedenen durch die EU-
Änderungsverträge bedingten Zuständigkeitsübertragungen zum Gegenstand. Auch 
diese Veränderungen eignen sich für einen französisch-deutschen Dialog über Euro-
pa-Klauseln und Grenzen der Zuständigkeitsübertragungen. Viertens wurde im Jah-
re 2005 die Charta für Umweltschutz24 der Verfassungspräambel beigefügt, ein The-
ma, das bereits reichlich in Deutschland diskutiert worden war. Die fünfte größere 
Veränderung ist im Juli 200825 erfolgt, wo über die Hälfte der Verfassungsbestim-
mungen revidiert wurden, wobei vor allem die Aufwertung des Parlaments im Vor-
dergrund stand. Diese Modernisierung der französischen Verfassung wirft selbstver-
ständlich die Frage auf, inwieweit sie auf Rechtsvergleichen, insbesondere mit dem 
Grundgesetz, beruhen. Alle diese für Frankreich ungewöhnlich zahlreichen Verfas-
sungsreformen stehen in einem Wechselverhältnis zur Lehre: Teils inspiriert die Ver-
fassungsreform die Lehre, teils wird die Verfassungsreform durch die Lehre inspiriert 
und könnte insofern mittelbar deutschem Einfl uss zu verdanken sein.

2. Jedenfalls wird ab Mitte der 70iger Jahre, vor allem aber mit Beginn der 80iger, 
ein Wandel in Gestalt einer Rückkehr zur Rechtswissenschaft in den Lehrbüchern 
und den Zeitschriften sichtbar. Nannten sich früher die Lehrbücher Verfassungsrecht 
und politische Institutionen oder gar andersrum, so beginnen nun Publikationen zu 
erscheinen, die einfach nur den Titel Verfassungsrecht tragen26.

19 Über eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem allgemeineren Gedanken der Föderation, 
O. Beaud, Théorie de la Fédération, P. U. F. Léviathan, 2007.

20 Siehe M. Criosat, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, 2ème éd. Montchestien/Clefs, 
Paris 1995; M. Croisat et J.-L. Quermonne, L’Europe et le fédéralisme, Montchestien/Clefs, Paris 
1996.

21 Das Verfassungsgesetz Nr.  74-904 vom 29. Oktober 1974, JO 30. Oktober, 11035 hat den Kreis 
der anrufungsberechtigten Personen bei der Gesetzesprüfung auf die Parlamentarier erweitert und das 
Verfassungsgesetz Nr.  92-554 vom 25. Juni 1992, JO 26. Juni, 8406 hat dies ebenfalls für die Prüfung 
von völkerrechtlichen Verträgen übernommen.

22 Verfassungsgesetz Nr.  2008-724 vom 23. Juli 2008, Modernisierung der Institutionen der V. Re-
publik, JO 24. Juli, 2.

23 Das Verfassungsgesetz Nr.  92-554 vom 25. Juni 1992, JO 26. Juni, 8406 fügt in die Verfassung 
einen neuen Titel XV ein, der die Teilnahme Frankreichs an der EG und der EU vorsieht und die Zu-
ständigkeitsübertragungen des Maastricht Vertrags genehmigt; das Verfassungsgesetz Nr.  99-49 vom 
25. Januar 1999, JO 26. Januar, 1343 berechtigt zu den durch den Vertrag von Amsterdam benötigten 
und vom Verfassungsrat als verfassungswidrig erklärten Zuständigkeitsübertragungen; das Verfassungs-
gesetz Nr.  2005-204 vom 1. März 2005, JO 2. März, 3696 verfährt in analoger Weise hinsichtlich des 
Vertrags für eine Verfassung Europas und das Verfassungsgesetz Nr.  2008-103 vom 4. Februar 2008, JO 
5. Februar bezieht sich auf den Vertrag von Lissabon.

24 Verfassungsgesetz Nr.  2005-205 vom 1. März 2005, JO 2. März, 3697.
25 Verfassungsgesetz Nr.  2008-724 vom 23. Juli 2008, Modernisierung der Institutionen der V. Re-

publik, JO 24. Juli, 2.
26 Insbesondere die Lehrbücher (siehe Fn.  4) von: D. Turpin, H. Portelli, Hamon/Troper, E. 

Zoller, Favoreu (al.), und Constantinesco/Pierre-Caps.
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Diese Umorientierung, die ebenfalls zur Folge hat, dass viele Verwaltungsrechtler 
nunmehr zum Verfassungsrecht zurückkehren, resultiert aus einer ganzen Reihe 
wichtiger Entwicklungen auf dem Gebiet der Rechtsprechung. In diesem Zusam-
menhang sind zunächst die Erweiterung und die zunehmende Häufi gkeit der fran-
zösischen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zu nennen, sodann die Intensi-
vierung der Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im 
Licht der 1974 erfolgten französischen Ratifi zierung der Konvention und der 1981 
erteilten Zustimmung zur Individualklage und schließlich die sich auf eine verfas-
sungsgerichtliche Entscheidung27 gründende Entstehung der Vertragsmäßigkeitsprü-
fung von Gesetzen durch die ordentlichen Gerichte, die sogenannte Konventionali-
tätskontrolle28. Trotz der relativen Bescheidenheit, mit der die französischen Fachge-
richte die Rechtsprechung zur EMRK anwenden, ist die Frage berechtigt, ob und 
inwieweit die Konventionalitätskontrolle mit der verfassungsgerichtlichen Prüfung 
in Konkurrenz steht oder deren Unterentwicklung korrigiert. Zwar haben die Fach-
gerichtsentscheidungen im Rahmen der Konventionalitätskontrolle nicht dieselbe 
Wirkung wie die Entscheidungen des Verfassungsrates, doch ist der Gegenstand der 
richterlichen Prüfung – das Gesetz – weitgehend identisch. So kann man durchaus in 
der Konventionalitätskontrolle einen Ersatz für die fehlende Verfassungsbeschwerde 
und die bisher abwesende konkrete Normenkontrolle sehen. Daher stellt sich die 
Frage, ob die kürzlich eingeführte verfassungsgerichtliche konkrete Normenkont-
rolle für einen späten Ausgleich zugunsten der Verfassungsgerichtsbarkeit sorgen soll. 
Einzelne Spannungen und Divergenzen zwischen ersteren und dem Verfassungsrat29 
deuten jedenfalls darauf hin, dass die Entwicklung der Konventionalitätskontrolle 
das französische Rechtssystem entscheidend verändert hat30 im Sinne eines sehr viel 
amerikanischeren Zuschnittes, d. h. sowohl einer Aufwertung der Grundrechte als 
auch einer sehr viel diffuseren richterlichen Prüfung der Grundrechtsverletzungen.

All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich nunmehr die französische 
Lehre einerseits plötzlich für Grundrechte interessiert, andererseits jedoch, dass dies 
Interesse weniger in dogmatischen Analysen als in mehr oder weniger rechtspositi-
vistischen Kommentaren der Rechtsprechung zum Ausdruck kommt.

3. Der Umschwung wirkt sich auch auf das Grundgesetz aus: Die Lehrbücher be-
richten ausführlicher über das deutsche Verfassungssystem (10–20 Seiten), manche 
widmen ihm sogar ein spezielles Kapitel31; die Bücher, Tagungen und Zeitschriften-
artikel häufen sich und die Themen werden juristischer und reichhaltiger32.

27 CC 74-54 DC, 15. Januar 1975, Schwangerschaftsunterbrechung.
28 Dazu C. Grewe, Frankreichs Beitrag zur europäischen Verfassungskultur, JöR Band  52, Mohr 

Siebeck, 2004, 43.
29 CE 3. Juli 1996, Koné, Rec. 255, RFDA 1996, 882.
30 So scheint z. B. der Kassationshof der Ansicht zu sein, die Erklärung der Verfassungsmäßigkeit 

eines Gesetzes hindere eine spätere Konventionalitätskontrolle nicht: Cass. 25.  4. 2001, Association Etre 
enfant au Chesnay/Terki, RFDA 2001, 1055, Kommentar J.-Y. Frouin und B. Mathieu.

31 So das Lehrbuch von A.-M. Le Pourhiet (20 Seiten); die meisten anderen enthalten längere 
Ausführungen über die Verfassungsgerichtsbarkeit (Favoreu, al. und Zoller) oder über die parlamen-
tarische Regierungsform (Chagnolleaud).

32 Die wichtigsten Bücher sind: M. Fromont et A. Rieg, Introduction au droit allemand, tome 1: Les 
fondements, tome 2: Droit public et droit pénal, Cujas, Paris 1977 und 1984 sowie das Lehrbuch von C. 
Autexier, Introduction au droit public allemand, P. U. F. Droit fondamental, 1998. Siehe auch: O. Jouan-



9Das deutsche Grundgesetz aus französischer Sicht

Das institutionelle Recht, vor allem Parlamentarismus, politische Parteien, Föde-
ralismus werden nunmehr auch aus juristischer Perspektive und ebenfalls in ihren 
historischen und zeitgenössischen Entwicklungen behandelt. So wurden z. B. der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten eine Dissertation und viele Artikel gewid-
met.

Das materielle Recht und hier vor allem die Grundrechte fi nden ebenfalls eine 
neue Aufmerksamkeit in der französischen Lehre33. Die Berichterstattung über die 

jan, Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, Economica/Puam, Paris 1992; O. Beaud, La puis-
sance de l’Etat, P. U. F./Léviathan, Paris 1994 und von demselben Autor, Les derniers jours de Weimar. Carl 
Schmitt face à l’avènement du nazisme, Descartes & Cie, Paris 1997.

Immer mehr Dissertationen befassen sich mit deutschem Verfassungsrecht: M.-D. Bernon La liberté 
d’association en République fédérale d’Allemagne. Etude de droit comparé (droits allemand et français) Thèse Nan-
cy II, 1985; W. Zimmer, La réunifi cation allemande. Contribution à la théorie du pouvoir constituant, Thèse 
Lille II, 1994; F. Chambon Bazaugour, La portée de la liberté d’information en Allemagne Thèse Paris II 
1994; D. Capitant, Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, Thèse Paris I 1996; T. Ab-
lard, Le droit d’asile en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Etude comparative, Thèse Paris I 1997; J. 
Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815–1918). Le modèle allemand de la monarchie limitée, Thèse 
Paris II 1998; A. Le Divellec, Le parlementarisme allemand, Thèse Paris II 1998; N.  Parravicini, Les 
droits des Constitutions allemandes et le processus inter-allemand d’unifi cation, Thèse Nice 1998; L. Sasso, Les 
obligations positives en matière de droits fondamentaux. Etude comparée de droit allemand, européen et français, 
Thèse Caen 1999; S. Calmes, Du principe de protection de la confi ance légitime en droits allemand, communau-
taire et français, Thèse Paris II 2000; L. Heuschling, Etat de droit, Rechtsstaat, rule of law: étude de droit 
comparé, Thèse Paris I 2000; F.-X. Meindl, La notion de droit fondamental dans les jurisprudences et doctrines 
constitutionnelles française et allemande, Thèse Montpellier I 2001. A. Le Goff, Liberté religieuse et neutralité 
dans l’enseignement public en France et en Allemagne, Thèse Paris I 2003; I. Mansuy, La protection des droits 
des détenus en France et en Allemagne, Thèse Paris I 2003; T. Rambaud, Le principe de séparation des cultes et 
de l’Etat en droit public comparé (analyse des régimes français et allemand), Thèse Paris II 2003. T. Georgop-
oulos, La séparation horizontale des pouvoirs en France et en Allemagne à l’épreuve du droit communautaire: la 
fonction de contre-pouvoir, Thèse Aix-Marseille III, 2004; C. de Aranjo, Les juges de la loi et la garantie des 
droits de l’Homme. Etude des rapports entre cours constitutionnelles et européennes en France et en Allemagne, 
Thèse Paris II, 2005; C. Prat-Erkert, Les demandeurs d’asile politique en Allemagne de 1945 à nos jours: 
aspects démographiques, politiques, juridiques et sociologiques, Thèse la Sorbonne nouvelle-Paris III, 2005; V. 
Barbe, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux. Étude comparative: Allemag-
ne, France, Royaume-Uni, Thèse Paris I, 2007.

Es ist – zum Glück – unmöglich, hier alle französischen Artikel über deutsches Verfassungsrecht 
aufzulisten, wobei noch zwischen Artikeln von französischen Juristen und auf Französisch geschrie-
benen Artikeln von deutschen Autoren unterschieden werden müsste. Daher wird sich folgende Liste 
auf Chroniken oder besonders oft zitierte Publikationen beschränken: M. Fromont berichtet regelmä-
ßig in der R. D. P., manchmal auch in der AIJC, über die deutsche Rechtsprechung und die größeren 
Reformen. Siehe auch die regelmäßige Chronik über deutsche Verfassungsrechtsprechung in der AIJC. 
Im übrigen sind zu erwähnen: Ph. Lauvaux et J. Ziller, Trente-cinq ans de parlementarisme rationa-
lisé en République fédérale d’Allemagne: un bilan, RDP 1985, 1023; G. Marcou, L’évolution récente 
du fédéralisme allemand sous l’infl uence de l’intégration européenne et de l’unifi cation, RDP 1995, 
883; C. Autexier et B. Genius-Devime, La Cour constitutionnelle allemande et le traité de Maas-
tricht, RFDC Nr.  18 (1994), 421; W. Zimmer, La réforme du droit d’asile en Allemagne, RFDC Nr.  19 
(1994), 611; H. Rabault, La participation de l’armée fédérale allemande aux opérations militaires in-
ternationales, RFDC Nr.  20 (1994), 859; C. Grewe et A. Weber, Liberté religieuse et Constitution, 
RFDC Nr.  25 (1996), 183 sowie die Sondernummern der RFDC Nr.  8 (1991) über die Wiedervereini-
gung, „Réunifi cation de l’Allemagne et Constitution“ und Nr.  24 (1995) über die Grundrechte, „Cons-
titution et droits fondamentaux“.

33 Siehe Fn.  31 sowie die Sondernummer der Zeitschrift Ajda (Actualité juridique/Droit administratif ) 
über die Grundrechte und vor allem den Artikel von O. Jouanjan, La théorie allemande des droits 
fondamentaux, 1998, 44. Siehe auch: P. Bon, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux: 
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deutsche Verfassungsrechtsprechung fi ndet nunmehr regelmäßig in mehreren Zeit-
schriften statt und besonders wichtige oder aufsehenerregende Urteile sind Gegen-
stand besonderer Analysen und Kommentare. Auch wurden in den letzten Jahren 
mehrere deutsche Werke, sei es Carl Schmitt, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Fried-
rich Müller oder Peter Häberle, ins Französische übersetzt34. Selbst die deutsche 
Dogmatik beginnt, Einfl uss auf die französische Lehre zu gewinnen, wenn z. B. 
Konzepte wie der Vorbehalt des Gesetzes, der Kerngehalt der Grundrechte, die Un-
antastbarkeit der Verfassung, deren normativer Charakter, der Rechtsstaat oder der 
Terminus Grundrecht gebraucht werden und in der Argumentation eine Rolle spie-
len. Die deutsche Rechtsdogmatik wird hier geradezu als Modell für vergleichende 
Rechtsstudien betrachtet35. Insofern geht die heutige Sicht des Grundgesetzes über 
eine bloß quantitative Kenntnisnahme hinaus und lässt sich in die Kategorie des Ein-
fl usses einordnen.

IV. Die fehlende Auseinandersetzung mit Grundsätzen 
und Vorverständnissen

Die französische Lehre und noch mehr die Praxis zeigen sich jedoch der Dogmatik 
gegenüber recht ablehnend. Die französischen Gerichte sind sehr viel pragmatischer 
als es ihr Urteilsstil vermuten lassen könnte und auch die Lehre ist im Allgemeinen 
wenig aufgeschlossen für rein dogmatische Diskussionen. Insofern sollte der Ge-
brauch deutscher Begriffe nicht irre führen: Oftmals werden sie in einem anderen 
sehr viel weniger präzisen Sinn gebraucht. Hier ist zunächst zu vermerken, dass sich 
der Begriff „Grundrechte“ (droits fondamentaux) nur langsam und mühselig in Frank-
reich einbürgert. Dies hat sicher nicht nur geschichtliche Gründe36, sondern erklärt 
sich auch daraus, dass die neue Vorrangstellung der Verfassung nur teilweise begrif-
fen und in die juristische Praxis umgesetzt wurde. So scheint es bezeichnend, dass die 
Verfassungsänderung zur Einführung einer konkreten Normenkontrolle die Anru-
fung des Verfassungsrats den obersten Gerichten (Cour de cassation und Conseil 
d’Etat) vorbehält und dass ein Großteil des deutschen Einfl usses im Bereich der 

aspects de droit comparé européen in: La nouvelle République brésilienne, Puam/Economica, Paris 1991, 
223.

34 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, Übersetzung und Vorwort von O. Beaud, P. U. F./ Lévia-
than, Paris 1993; E.-W. Böckenförde, Le droit, l’Etat et la constitution démocratique. Zusammenstellung, 
Übersetzung und Einführung von O. Jouanjan, Bruylant/L. G. D. J. 2000; F. Müller, Discours de la 
méthode juridique, Übersetzung und Einführung von O. Jouanjan, P. U. F./Léviathan, Paris 1996; H. 
Kelsen, Théorie générale des normes, Übersetzung und Vorwort von O. Beaud und F. Malkani, P. U. F./
Léviathan, Paris 1996; P. Häberle, L’Etat constitutionnel, Übersetzung M. Ruffi , C. Grewe, Einfüh-
rung von C. Grewe, Economica/PUAM 2004.

35 In diesem Sinn: Ph. Lauvaux, Existe-t-il un modèle constitutionnel européen?, Droits Nr.  14, 
1991, 49.

36 Unter der III. Republik, deren Verfassung keine Grundrechte anerkannte, kam der Terminus 
„libertés publiques“ auf im Hinblick auf die gesetzlich verankerten und geschützten Rechte. Deshalb 
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